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Musterbrief für die Landtags-Abgeordneten

Änderung des BayEUG – Auswirkungen auf die Schulen in freier Trägerschaft

Sehr geehrte Frau XXX/Herr YYY,

Die anstehende Änderung des BayEUG, die derzeit im Bildungsausschuss im Landtag diskutiert wird, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Mittelschule/Schulverbünde und Ganztagesschulen. Das neue Gesetz soll zum 1. August 2010 in Kraft treten. Die Einführung der Mittelschule wird von uns nicht kritisiert, wir haben keine Einwände dagegen. Allerdings sind auch wesentliche Änderungen enthalten, die die Schulen in freier Trägerschaft betreffen und die in ihrer Tragweite auf Anhieb schwer zu erkennen sind, weil diese auch nicht offen benannt werden. Daher möchten wir Sie auf die Auswirkungen der Änderungen auf die Schulen in freier Trägerschaft allgemein und auf unsere Montessori-Schule Hohenbrunn speziell aufmerksam machen.

· Pauschalierung der Lehrerwochenstunden

Eine Pauschalierung ist grundsätzlich zu begrüßen. Eine Erhebung unter den Schulträgern der Montessori-Schulen in Bayern hat aber ergeben, dass fast alle Schulen durch die Pauschalierung schlechter gestellt werden. Durch die Pauschalierung fallen sämtliche Anrechnungsstunden weg (Schulleiter-, Systembetreuer-, Pool- und Beratungslehrerstunden u.ä.), die Zuschüsse für die Schulsekretärin und alle Vertretungsstunden bei Krankheit. Für unsere Schule bedeutet es konkret Mindereinnahmen pro Schuljahr von 65.000 Euro 

· Zuordnung verbeamteter Lehrkräfte

Ab 1.8.2010 sollen keine verbeamtete Lehrkräfte mehr an staatlich genehmigte Schulen zugeordnet werden, befristete Zuordnungen werden nicht verlängert. Im derzeit geltendem Recht dürfen bis zu 50% der Lehrkräfte an einer Schule in freier Trägerschaft zugeordnete Beamte sein. Das Kultusministerium hat bei seiner Berechnung der Lehrerwochenstunden im Gesetzesentwurf einen aktuellen Wert von 30% angenommen. Art. 90 BayEUG beginnt mit den Worten: „Private Schulen dienen der Aufgabe, das öffentliche Schulwesen zu vervollständigen und zu bereichern.“ Ist es eine Bereicherung des öffentlichen Schulwesens, wenn kein Austausch über verbeamtete Lehrkräfte mehr stattfinden kann?

Zudem ist an dieser Regelung problematisch, dass die Regierungen in Absprache mit dem Kultusministerium im Vorgriff auf das neue Gesetz keine Zuordnungen mehr vornehmen und die befristeten Zuordnungen nicht verlängert werden. Wir haben aktuell  9 verbeamtete Lehrkräfte und für das nächste Schuljahr  keine neue Zuordnungen mit dem Schulamt und der Regierung besprochen. Von der Regierung erfuhren wir nun, dass künftig keine neuen Zuordnungen vorgenommen werden und das ist sehr bedauerlich im Hinblick darauf, dass im nächsten Jahr zwei verbeamtete Lehrerinnen in den Ruhestand bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gehen werden. Dieses Handeln hat keine rechtliche Basis! Wir fordern, dass diese Regelung ersatzlos gestrichen wird. 

· Zugang zum Mittlere-Reife-Zug 

Die Aufnahme in die 10. Jahrgangsstufe war bisher auch dann möglich, wenn der notwendige Notendurchschnitt bei dem Qualifizierenden Hauptschulabschluss nicht erreicht wurde. Da unsere Schülerinnen und Schüler keine Jahresfortgangsnoten haben, die zur Prüfungsnote dazugerechnet werden können, kam es gelegentlich vor, dass die Prüfungsnoten selber nicht erwartungsgemäß ausgefallen sind. In solchen Situationen konnten die Schülerinnen und Schüler, wenn sie bereits für den Mittlere-Reife-Zug gemeldet waren, aufgrund eines Beschlusses der Lehrerkonferenz (Grundlage: eine positive Prognose) trotzdem die 10. Jahrgangsstufe besuchen. Es stellt sich die Frage, ob es denn bei einem knapp verfehlten Qualifizierenden Hauptschulabschluss nun keine Möglichkeit mehr gibt, die Ungleichheit der Benotung durch die fehlenden Jahrgangsfortgangsnoten auszugleichen. 

Die bisherige Regelung, dass ein Beschluss der Lehrerkonferenz unserer Schule über den Bildungsweg eines Kindes entscheidet, muss beibehalten werden.  

Was kann getan werden?

Staatsminister Schneider hat im Jahr 2007 u.a. in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks die Montessori-Pädagogik ausdrücklich als Beispiel für die Verwirklichung der Ziele des Art. 131 der Bayerischen Verfassung „die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln sondern auch Herz und Charakter bilden“ und: die Schüler sind zu erziehen in der „Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne“ (das ist im übrigen die sokratische Vorgabe für Erziehung und Bildung) herausgestellt. Auch die Nähe von Maria Montessori zu den Zielen und Vorstellungen gerade des Jesuiten-Ordens wurde immer wieder betont. 

Da überrascht es dann doch sehr, wenn sich ein – seit Jahrzehnten von christlichen Politikern geführtes – Ministerium so nachhaltig darauf versteift, durch Verwaltungsmaßnahmen unsere Arbeit zu verfälschen und zu erschweren. Vordergründig wird zwar gerne darauf verwiesen, welche Ansätze man im staatlichen Schulwesen aus unserer Arbeit übernommen hat, - im Alltag unserer Schulen schaut das ganz anders aus.

Da verfährt die Schulverwaltung gerne nach dem Motto „die Sonntagsreden unserer Minister sind eine Sache, unser Handeln berührt das nicht“.

Wir hoffen, Ihnen die existentielle Gefahr für unsere Schule durch die geplante Gesetzesänderung verdeutlicht zu haben. Als Wähler in Ihrem Wahlkreis erwarten wir, dass  Sie Ihren Beitrag dazu leisten, dass diese Änderungen so nicht angenommen werden. Die Staatsregierung will die Mittelschule gesetzlich verankern, dieses Ziel kann erreicht werden, ohne dass alle von uns angesprochenen Änderungen vorgenommen werden, diese stehen in keinem Zusammenhang. Das BayStMUK benutzt allerdings das Thema Mittelschule, um die Änderungen, die unsere Montessori-Schule betreffen, dahinter zu verstecken.

Mit freundlichen Grüßen







